
Reichenau, im Jänner 2024 
 

Information zum Heizkostenzuschuss 
 

Die Marktgemeinde Kurort Reichenau an der Rax weist darauf hin, dass die 
NÖ Landesregierung einen Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 
2023/2024 in der Höhe von € 150,-- und zusätzlich eine NÖ Sonderförderung 
zum Heizkostenzuschuss in der Höhe von € 75,-- gewährt.  
 

Der NÖ Heizkostenzuschuss wird insbesondere bedürftigen Personen gewährt, wie 

z.B. BezieherInnen von: 
 

• Ausgleichszulage oder Mindestpension 

• Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe unter dem jeweiligen 

Ausgleichszulagenrichtsatz 

• Kinderbetreuungsgeld oder NÖ Familienhilfe  
 

wenn das Familieneinkommen folgende Höchstgrenze (= Bruttoeinkommen, d.h. 

einschließlich dem Sozialversicherungsbeitrag) nicht überschreitet: 
 

Voraussetzung (Brutto-) 

 Einkommenshöchstgrenze 

Richtsätze: 

 Alleinstehend   €   1.217,96 

 Alleinstehend, 1 Kind *   €   1.405,89 

 Ehepaar, Lebensgefährten   €   1.921,46 

 Paar, 1 Kind *   €   2.108,96 

 * jedes weitere Kind: plus   €      187,93 
 

Anträge auf Heizkostenzuschuss können Sie am Gemeindeamt im Bürgerservicebüro 

(Erdgeschoß) einbringen. Bitte bringen Sie zur Antragstellung Ihre 

Einkommensnachweise (Postüberweisung, Kontoauszug, AMS-Mitteilung o.ä.) und 

Ihre E-Card mit.  

 

Die Auszahlung des NÖ Heizkostenzuschuss erfolgt direkt durch das Amt der NÖ 

Landesregierung. 

 

Einreichfrist: bis spätestens 31.03.2024 (einlangend) 

 

 Ihr Bürgermeister 
 

 

 

 

 Johann Döller 

Marktgemeinde Reichenau an der Rax
A-2651 Reichenau an der Rax, Hauptstr. 63
Heilklimatischer Kurort                   Bezirk Neunkirchen  

Tel.: 02666 52206   Fax: DW 19
e-mail: gemeindeamt2651@reichenau.at

http://www.reichenau.at/


